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2,1 Millionen Euro für Rückbau leerstehender
Wohngebäude
Förderanträge ab sofort möglich

Der Freistaat Sachsen stellt in diesem Jahr 2,1 Millionen Euro Fördermittel für
den Rückbau leerstehender Wohngebäude bereit. Gefördert werden Kosten
bis zu einer Höhe von 50 Euro je Quadratmeter zurückgebauter Wohnäche.
Städte und Gemeinden können entsprechende Mittel ab sofort bei der
Sächsischen Aufbaubank (SAB) beantragen.

»Zahlreiche Gemeinden in Sachsen haben wegen der demograschen
Entwicklung noch immer mit dem Leerstand von Wohngebäuden zu
kämpfen. Für die betroffenen Wohnungseigentümer bedeutet das eine
nanzielle Belastung. Darüber hinaus beeinträchtigen leerstehende
Wohngebäude oft auch das Stadtbild, wenn sie wegen ausbleibender
Mieteinnahmen wenig oder überhaupt nicht gepegt werden«, so
Staatsminister Thomas Schmidt.

»Die Förderung sorgt damit zum einen dafür, dass unansehnliche Gebäude
verschwinden. Zum anderen entlastet sie die Wohnungseigentümer von
den Kosten des Leerstandes und versetzt sie in die Lage, in die Gebäude
zu investieren, für die weiterhin Bedarf besteht. Dies hilft insbesondere
Gemeinden im ländlichen Raum wegen des dort vergleichsweise hohen
Leerstands«, so der Minister weiter.

Die Rückbau-Förderung erfolgt ausschließlich aus Landesmitteln auf
Grundlage des vom Sächsischen Landtag beschlossenen Haushalts.

Links:
Förderprogramm bei der Sächsischen Aufbaubank:
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Sächsisches Staatsministerium
für Infrastruktur und
Landesentwicklung
Archivstr. 1
01097 Dresden
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